
Apotheken
Für Apotheken besteht eine Ver-
pflichtung, bei Abgabe eines Arznei-
mittels eine insoweit erforderliche 
Aktualisierung des Medikationspla-
nes auf Wunsch des Versicherten 
vorzunehmen. 

Weitere Einrichtungen der Kran-
kenversorgung
Gegenüber Krankenhäusern und 
anderen Einrichtungen der Kranken-
versorgung haben gesetzlich Versi-
cherte keinen Anspruch auf einen 
BMP. Auf freiwilliger Basis kann von 
diesen jedoch die BMP-Spezifikation 
selbstverständlich verwendet werden. 
Im Sinne der Arzneimitteltherapie-
sicherheit ist dies wünschenswert. 
Ebenso kann der BMP auf freiwilliger 
Basis für privat Versicherte erstellt 
und aktualisiert werden.

Vollständigkeit und Aktualität 
der Informationen
Für die Arzneimitteltherapiesicher-

heit sind nur vollständige Informatio-
nen auf dem BMP sinnvoll. Die best-
mögliche Vollständigkeit und Aktua-
lität der Informationen des Medikati-
onsplans muss daher von allen an 
der Erstellung und Aktualisierung 
Beteiligten angestrebt werden. Aller-
dings ist damit zu rechnen, dass die 
auf dem Medikationsplan aufgeführ-
ten Informationen nicht immer aktu-
ell und/oder nicht vollständig sind. 
So kann beispielsweise das informa-
tionelle Selbstbestimmungsrecht des 
Patienten der Vollständigkeit entge-
genstehen. Daher sollte, soweit mög-
lich, immer eine zusätzliche Be  fra-
gung des Patienten stattfinden und 
gegebenenfalls die Einbeziehung 
weiterer Informationsquellen zur 
aktuellen Medikation eines Patienten 
erwogen werden. Um auf den Sach-
verhalt der potentiellen Unvollstän-
digkeit jedes BMP hinzuweisen, soll 
auf jedem Ausdruck ein entspre-
chender Hinweis automatisch aufge-
bracht werden.

Ausblick
Der BMP ist im eHealth-Gesetz als 
ein erster Schritt zur Entwicklung 
eines vollständig elektronischen 
Medikationsplans auf der elektroni-
schen Gesundheitskarte (eGK) zu 
sehen. Die Inhalte des BMP sollen 
künftig – auf Wunsch des Patienten 
– auch auf dem Speicherchip der eGK 
abgelegt werden. Als Einführungs-
termin ist hierfür der 1. Januar 2018 
im Gesetz verankert. Der Anspruch 
auf den Ausdruck eines BMP auf 
Papier bleibt für gesetzlich Versi-
cherte jedoch bestehen.

Das Wichtigste zum Medikationsplan 
auf einen Blick finden Sie hier: www.
kbv.de/html/medikationsplan.php
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Vorab-Identifizierung 
elektronischer Heil-
berufsausweis 
In 10 Minuten!
Jetzt Termin vereinbaren!

Dresden: 0351 8267 360
berufsregister@slaek.de
Leipzig: 0341 5644056
leipzig@slaek.de

Chemnitz: 0371 216514
chemnitz@slaek.de
Bautzen: 03591 3632757
aussenstelle-bautzen@slaek.de

Nähere Informationen unter 
www.slaek.de → Ärzte → Mitglied
schaft → Arztausweis
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